
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldung und Erfassung aller 
Schüler*innen mit festgestelltem 

und vermutetem 
Unterstützungsbedarf per 
digitaler Prognoseabfrage  

im Schulamt bis 30.09. 
 

Schriftliche Information des Schulamts 
an die Schulen der SEK-I über die 

zugewiesenen Schüler*innen 

Eingang aller Akten zu Neu- und 
Änderungsanträgen (§14 und §18) 

zum Unterstützungsbedarf in 
Klasse 4 bis 30.09. 

Organisation des Übergangs 4/5 für Schüler*innen mit vermutetem bzw. festgestelltem 
sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf im Schulamt für den OBK 

Stand: Schuljahr 2023/2024 

Erstberatung der 
Erziehungsberechtigten 

sowie Aushändigung des 
Infoflyers zum Übergang 
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Abschlussgespräch mit den 
Erziehungsberechtigten und 

Dokumentation des 
Schulformwunsches  

Eingang aller Akten zu 
Übergangsanträgen 

(§17) bis 30.10. 

1. Regionalkonferenz der Schulaufsichten 

2. Regionalkonferenz der Schulaufsichten und 
finale Verteilung aller Schüler*innen an die GL-

Schulen 

Abschluss der Sichtung 
von ca. 300 Akten bis 

Mitte Dezember 

Versendung der Verfügungen über den 
sonderpädagogischen 

Unterstützungsbedarf in der SEK-I an die 
Erziehungsberechtigten und informieren 

über die aufnehmende Schule 


